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anspruch in Betracht, wenn das Ehegüterrecht keine befriedigende 
Lösung über den Zugewinnausgleich gewährleistet und eine Beibe-
haltung der formalen Zuordnung zum Vermögen eines Ehegatten 
angesichts der in der Ehe durch maßgebliche finanzielle Beiträge 
und/oder über das eheübliche Maß hinausgehende Arbeitsleistungen 
des anderen Ehegatten geschaffenen Vermögenswerte unbillig er-
scheint. Eine Ehegatteninnengesellschaft kann dann vorliegen, wenn 
die Ehegatten über Jahre hinweg planvoll und zielstrebig gemein-
sam am Aufbau eines Vermögens mitgearbeitet haben, um – auch 
im Alter – aus dessen Erträgen zu leben und daraus auch weiteres 
Vermögen zu bilden, das Vermögen aber allein einem Ehegatten ge-
hört, der wegen der vereinbarten Gütertrennung bei Scheidung aber 
nicht ausgleichspflichtig ist. 
 

Beispiel: Die Ehefrau (selbständige Unternehmerin) vereinbart mit ihrem 
Ehemann (stellungsloser Musiker) vor der Eheschließung Gütertrennung. 
Die Ehefrau ist beruflich äußerst erfolgreich. Der Ehemann, der den Haus-
halt versorgt, beweist sich als genialer Börsenstratege, Anlageberater und 
Vermögensverwalter. Auch dank seines erheblichen Arbeitseinsatzes kann 
die Ehefrau ein großes Vermögen bilden. In der glücklichen Ehe ist von ei-
ner Bezahlung an den Mann für seine Arbeitsleistung keine Rede, auch 
nicht von einer Beteiligung an dem Vermögen der Frau. Bei Scheidung der 
Ehe sieht es der Mann (verständlicherweise) anders. 
 

Stellt das Gericht fest, dass die Ehegatten zu einem bestimmten 
Zeitpunkt „schlüssig“ (also nicht ausdrücklich) einen Vertrag über 
eine Ehegatteninnengesellschaft geschlossen haben, weil „ihrem Tun 
die Vorstellung zugrunde liegt, dass das gemeinsam geschaffene 
Vermögen wirtschaftlich betrachtet nicht nur dem formal Berechtig-
ten, sondern auch dem anderen Ehegatten zustehen soll“, kann der 
Mann bereits mit der Trennung von der Frau Zahlung des Aus-
einandersetzungsguthabens bis zur Höhe der Hälfte ihres Vermö-
gens verlangen. Hierbei bleibt allerdings offen, von welchem Zeit-
punkt an die Ehegatteninnengesellschaft bestanden hat. Im Ergebnis 
korrigiert die Rechtsprechung die vertraglich vereinbarte Güter-
trennung, mit der gerade ein Vermögensausgleich bei Scheidung der 
Ehe ausgeschlossen werden soll. Im Beispiel wird der Ehemann so 
gestellt, als hätten die Ehegatten die Gütertrennung ehevertraglich 
aufgehoben, um angesichts der veränderten Umstände die Zuge-
winngemeinschaft zu vereinbaren, was aber notariell hätte beur-
kundet werden müssen, also nicht „schlüssig“ vereinbart werden 
kann. Das haben sie aber gerade nicht getan und damit zu erkennen 
gegeben, dass sie an der Gütertrennung festhalten wollen. Leben die 
Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, sind Ansprü-
che aus der Ehegatteninnengesellschaft gegenüber dem Zugewinn-
ausgleich nicht subsidiär.177 Allerdings werden die Gerichte zur An- 
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nahme einer Ehegatteninnengesellschaft nur in seltenen, außerge-
wöhnlichen Fällen kommen. Die Rechtsprechung überzeugt nicht. 
Die Konsequenzen beim Tode des vermögenden Ehegatten, etwa 
beim Vorhandensein eines Erbverzichtsvertrages, und die steuerliche 
Behandlung dieser Ausgleichsansprüche sind ungeklärt. 

Eine rechtliche Möglichkeit, bei Vereinbarung der Gütertrennung 
ehevertraglich einen Ausgleichsanspruch aus einer Ehegatteninnen-
gesellschaft auszuschließen, sehe ich nicht. Dagegen haben Ehegat-
ten selbstverständlich die vertragliche Möglichkeit, Vermögen als 
Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu erwerben 
und zu halten. 
 
 

II. Vereinbarungsmöglichkeiten zum  
nachehelichen Unterhalt 

 
Die Beobachtung, der Unterhaltsverzicht sei die „häufigste Form 
der Unterhaltsvereinbarung im Ehevertrag“, ist leider die (traurige) 
Wahrheit,178 lässt aber Zweifel offen, ob die Ehegatten im Zeit-
punkt der Vereinbarung das Risiko richtig eingeschätzt haben, nach 
Scheidung der Ehe ohne eigenes Einkommen und ohne realistische 
Chance auf eine Berufstätigkeit dazustehen. Die Warnung, vorschnell 
umfassend auf nachehelichen Unterhalt zu verzichten, richtet sich 
insbesondere an junge Eheleute. Verständlich ist die beiderseitige 
Überzeugung, ihrer partnerschaftlichen Ehe jeden Versorgungscha-
rakter zu nehmen, um so die wirtschaftliche Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit zu betonen. Diese Grundüberzeugung vom Ver-
ständnis der Ehe orientiert sich an den derzeitigen Verhältnissen: 
beide Ehegatten sind berufstätig und wollen es auch bleiben, der 
Wunsch nach einem Kind besteht derzeit nicht. 

Bleibt es bei diesem Lebensplan, ist ein gegenseitiger und voll-
ständiger Verzicht auf Unterhalt für die Zeit nach Scheidung der 
Ehe rechtlich zulässig und die richtige Vorsorgemaßnahme, das Ri-
siko einer Unterhaltspflicht auszuschalten. Gedacht wird hierbei vor 
allem an den Unterhaltstatbestand des § 1573 BGB, nach dem ein 
geschiedener Ehegatte Unterhalt verlangen kann, solange und so-
weit er nach der Scheidung keine angemessene Erwerbstätigkeit zu 
finden vermag. Weiteres typisches Motiv für den Unterhaltsverzicht 
ist die Furcht des sehr gut verdienenden Ehegatten, an den geschie-
denen Ehegatten ohne oder mit einem geringen Einkommen Unter-
halt in erheblicher Höhe und auf unbestimmte Zeit leisten zu müs-
sen, also über den notwendigen Unterhalt hinaus. 

So verständlich der Wunsch der Eheleute ist, die Risiken einer 
Zahlungsverpflichtung wechselseitig auszuschließen, bleibt bei ei-
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nem Unterhaltsverzicht die durch die Geburt eines Kindes bedingte 
grundlegende Änderung ihres Lebensplans unberücksichtigt. 

Die Geburt eines Kindes bedeutet in aller Regel, dass die Frau auf 
ihre Berufstätigkeit ganz oder teilweise verzichtet, also bei einer 
Scheidung der Ehe unterhaltsbedürftig sein kann. Die Frau verzich-
tet aber nicht nur auf wirtschaftliche Unabhängigkeit für die Zeit, 
in der sie sich dem Kind widmet, sie nimmt zugleich das Risiko auf 
sich, später nicht in den früheren Beruf zurückkehren oder eine an-
dere vergleichbare Tätigkeit finden zu können. Bei einer längeren 
Ehedauer ist es keineswegs ungewöhnlich, dass aufgrund einer ge-
meinsamen Entscheidung der Eheleute die Frau auch nach der Zeit 
der Kindesbetreuung nicht in ihren Beruf zurückkehrt und bei 
Scheidung der Ehe wegen ihres Alters keine Möglichkeit hat, in das 
Berufsleben wieder eingegliedert zu werden. In allen geschilderten 
Fällen ist die Unterhaltsbedürftigkeit der Frau „ehebedingt“, weil 
sie letztlich auf den Wunsch nach einem gemeinsamen Kind zurück-
zuführen ist. 

Die Reform des Unterhaltsrechts hat zum 1. 1. 2008 einschnei-
dende Änderungen beim nachehelichen Unterhalt gebracht, die 
nicht in jeder Hinsicht überzeugen. 

„Verlierer“ der Reform ist der geschiedene Ehegatte, wenn er bei 
Scheidung ein oder mehrere Kinder betreut. 

Dies kann beim vorsorgenden Ehevertrag zu der Überlegung füh-
ren, den nachehelichen Unterhaltsanspruch abzusichern und zu ver-
stärken. Die Ehevertragsfreiheit erlaubt es, den nachehelichen Un-
terhalt ganz oder teilweise auszuschließen oder zugunsten des 
Unterhaltspflichtigen zu modifizieren, sie erlaubt es aber auch, ver-
traglich den nachehelichen Unterhaltsanspruch zu verstärken, ihn 
sogar von der gesetzlichen Regelung unabhängig zu gestalten, ihn 
auf eine eigenständige vertragliche Grundlage zu stellen mit dem 
Ziel, den nach Scheidung der Ehe unterhaltsberechtigten Ehegatten 
gegenüber der gesetzlichen Regelung besser zu stellen. Man spricht 
hier von verstärkenden oder novierenden Vereinbarung, auf die 
nach meiner Erfahrung in einem vorsorgenden Ehevertrag (auch in 
einer Getrenntlebens- bzw. Scheidungsvereinbarung) zurückgegrif-
fen wird (→ Rn. 116). Auch die Kompensation für einen Unterhalts-
verzicht durch Übertragung von Vermögen, aus dessen Erträgen dau-
erhaft der Unterhalt des geschiedenen Ehegatten sichergestellt ist 
(→ Rn. 116), wird voraussichtlich an Bedeutung gewinnen. 

Die Notwendigkeit, in bestimmten Ehekonstellationen einen Un-
terhaltsverzicht zu vereinbaren oder den gesetzlichen Unterhaltsan-
spruch zu modifizieren, wird durch das neue Unterhaltsrecht nicht 
entfallen, auch wenn in weit mehr Fällen als bisher bereits das Ge-
setz den Unterhaltsanspruch versagt, herabsetzt oder zeitlich befris-
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tet. Rechtsunsicherheit bringen insbesondere die Vorschriften, die 
auf die „Billigkeit“ abstellen, wie insbesondere § 1570 Abs. 1 S. 2 
BGB für die Verlängerung des Unterhaltsanspruchs wegen Betreu-
ung eines Kindes nach Vollendung dessen 3. Lebensjahres. Dies gilt 
auch für die Angemessenheit der Erwerbstätigkeit (§ 1574 Abs. 2 
BGB) und die Herabsetzung und zeitliche Begrenzung des Unter-
halts wegen Unbilligkeit (§ 1578 b BGB). Wer der Ungewissheit ei-
ner späteren gerichtlichen Entscheidung entgehen will, wird daher 
ehevertraglich den nachehelichen Unterhalt selbst gestalten. 
 
 
 
1. Auflösend bedingter Verzicht auf Unterhalt bei Geburt eines  

gemeinschaftlichen Kindes 
 

Jüngeren Eheleuten ist die im Vertragsmuster vorgeschlagene Lö-
sung eines auflösend bedingten Unterhaltsverzichts zu empfehlen. 
Diese Lösung kombiniert einerseits den Wunsch, vorsorglich jedes 
Risiko einer Unterhaltsverpflichtung für die Zeit nach Scheidung 
der Ehe auszuschließen, falls die Ehe kinderlos bleibt, andererseits 
trägt sie dem Umstand Rechnung, dass nach der Geburt eines ge-
meinsamen Kindes sich die Verhältnisse so grundlegend ändern, 
dass dem dann unterhaltsbedürftigen Ehegatten ein Anspruch auf 
Unterhalt nach den gesetzlichen Vorschriften zusteht.Die Formulie-
rung stellt klar, dass es für den anderen Ehegatten, der nicht wegen 
der Betreuung des Kindes auf eine Berufstätigkeit verzichtet oder sie 
einschränkt, beim Unterhaltsverzicht bleibt.179 

Statt eines auflösend bedingten Unterhaltsverzichts kann auch ein 
Recht zum Rücktritt von dieser Vereinbarung für den Ehegatten 
vorgesehen werden, der wegen der Geburt eines Kindes seine Be-
rufstätigkeit ganz oder teilweise aufgibt. Es liegt dann in seiner frei-
en Entscheidung, ob er am Verzicht auf Unterhalt bei Scheidung der 
Ehe festhalten will oder nicht. Aus Beweisgründen sollte für die 
Rücktrittserklärung die Form der notariellen Beurkundung vorge-
sehen werden.180  

Es kann richtig sein, auch hier den gesetzlichen Unterhaltsan-
spruch zu modifizieren, zB durch Vereinbarung eines Höchstbetrages. 
 
 

Formulierungsvorschlag (als Zusatz zu III. des Vertragsmus-
ters): 
3. Der Unterhaltsanspruch wird auf höchstens EUR … monat-

lich begrenzt. Auf weitergehenden Unterhalt wird gegensei-
tig verzichtet. 
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 Der Höchstbetrag des nachehelichen Unterhalts ist nach 

den heutigen Lebenshaltungskosten festgesetzt. Wir verein-
baren deshalb, dass sich der Höchstbetrag nach oben oder 
nach unten im gleichen prozentualen Verhältnis verändert, 
wie sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Ver-
braucherindex für Deutschland (auf der Basis 2005 = 100) 
nach oben oder nach unten bezogen auf den Tag der Be-
urkundung verändert. Die erste Anpassung erfolgt nach 
Rechtskraft der Ehescheidung durch Vergleich des für den 
Monat des Vertragsschlusses festgestellten Preisindex mit 
dem dann festgestellten Preisindex. Jede weitere Anpassung 
erfolgt dann jeweils für den Januar eines Jahres. 

 
 
 
2. Unterhaltsverzicht einschließlich des Kindesbetreuungsunterhalts 
 
Zum Kernbereich gehört an erster Stelle der Betreuungsunterhalt 
nach § 1570 BGB, der schon im Hinblick auf seine Ausrichtung am 
Kindesinteresse nicht der freien Disposition der Ehegatten unterliegt. 
Er ist aber auch „nicht jeglicher Modifikation entzogen“.181 

Nach der Neufassung des § 1570 BGB durch das Gesetz zur Än-
derung des Unterhaltsrechts stellt sich die Frage, ob bei der Kernbe-
reichslehre, die den Unterhalt wegen Kindesbetreuung auf den ers-
ten Rang gesetzt hat, künftig zwischen dem Basis-Unterhalt nach 
§ 1570 Abs. 1 S. 1 BGB und den Verlängerungsmöglichkeiten aus 
Billigkeitsgründen nach § 1570 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 BGB zu unter-
scheiden ist. Konkret geht es darum, ob die letztgenannten Unter-
haltstatbestände einer weitergehenden Disposition der Ehegatten als 
bisher unterliegen. Dies wird nicht für die Verlängerung nach 
§ 1570 Abs. 1 S. 2 BGB gelten, da hier auf die „Belange des Kin-
des“ abgestellt wird, also auf kindbezogene Gründe. Der Ausschluss 
dieses Unterhaltstatbestandes wird daher weiterhin einer verstärk-
ten Inhaltskontrolle unterliegen. 

Anders könnt es bei dem Unterhaltstatbestand nach § 1570 
Abs. 2 BGB sein, der auf die „Gestaltung von Kinderbetreuung und 
Erwerbstätigkeit in der Ehe sowie der Dauer der Ehe“ abstellt, also 
auf die vereinbarte und praktizierte Rollenverteilung von beruflicher 
Tätigkeit und Haushaltsführung sowie Kindesbetreuung, also auf el-
ternbezogene Gründe.182 Dieser Unterhaltsanspruch rechtfertigt sich 
aus dem Gesichtspunkt nachehelicher Solidarität. Der Anspruch aus 
§ 1570 Abs. 2 BGB setzt jedenfalls voraus, dass der unterhaltsberech-
tigte Ehegatte im Zeitpunkt der Scheidung ein gemeinsames Kind 
betreut. Ist dies nicht mehr der Fall, entfällt ein Anspruch. Die „ver-
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längerte Unterhaltsverpflichtung“ gleicht ehebedingte Nachteile aus 
und wird daher weiterhin zum engsten Kernbereich zu zählen sein. 

In besonders gelagerten Fällen ist auch ein Verzicht auf den Kin-
desbetreuungsunterhalt zulässig und wirksam. 
 

Beispiel: Die schwangere Ehefrau ist Oberstudienrätin und will ihre Be-
rufstätigkeit zum frühest möglichen Zeitpunkt wieder aufnehmen. Die Ehe-
frau verfügt über ein erhebliches Vermögen. Sie befindet sich bei Abschluss 
des Ehevertrages nicht in einer schwächeren Verhandlungsposition. Die 
Ehegatten haben sich verständigt, spätestens mit Vollendung des 3. Lebens- 
jahres des Kindes eine dritte Person zur Betreuung heranzuziehen und de-
ren Kosten gemeinsam zu tragen. 
 

Die Wirksamkeit des ganzen oder teilweisen Unterhaltsverzichts 
der Frau wird immer am Kindeswohl auszurichten sein. Der sog. 
Basisunterhalt, der dem geschiedenen Ehegatten wegen der Pflege 
oder Erziehung eines gemeinschaftlichen Kindes für mindestens drei 
Jahre nach der Geburt zusteht, ist nach der gesetzlichen Neurege-
lung nicht zwingendes Recht, sollte aber ehevertraglich weder ganz 
noch teilweise abbedungen werden. Da der sich anschließende Un-
terhaltsanspruch voraussetzt, dass dies der Billigkeit entspricht, kann 
dieser Unterhaltsanspruch wohl eher ausgeschlossen oder modifi-
ziert werden, jedoch darf die Vereinbarung nicht dazu führen, dass 
die Belange des Kindes berührt werden, zB weil das Kind im beson-
deren Maße betreuungsbedürftig ist. 
 
 

Formulierungsvorschlag: 
1. Wir vereinbaren für den Fall der Scheidung unserer Ehe den 

gegenseitigen und vollständigen Verzicht auf die Gewährung 
nachehelichen Unterhalts, auch für den Fall der Not, und 
nehmen diesen Verzicht gegenseitig an. 

2. Nach der Geburt eines gemeinschaftlichen Kindes wird die 
Ehefrau zum frühest möglichen Zeitpunkt ihre Ganztagstä-
tigkeit als Oberstudienrätin wieder aufnehmen. Wir sind uns 
einig, dass spätestens mit Vollendung des 3. Lebensjahres des 
Kindes zu dessen Betreuung eine dritte Person herangezogen 
wird, deren Kosten wir je zur Hälfte tragen. Unter dieser Vo-
raussetzung verzichtet die Ehefrau ab dem vorgenannten 
Zeitpunkt auf Unterhalt nach § 1570 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 
BGB, soweit dem nicht Belange des Kindes entgegenstehen. 
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3. Unterhaltsverzicht mit Ausnahme des Kindesbetreuungs-

unterhalts 
 
Wünschen jüngere, kinderlose Eheleute einen vollständigen Verzicht 
auf nachehelichen Unterhalt, sind sie bei Abschluss des Ehevertrages 
beide berufstätig, verfügen sie über ein ausreichendes Einkommen 
und ist die Frau nicht schwanger, ist der Unterhaltsverzicht jeden-
falls wirksam. Er unterliegt aber der Ausübungskontrolle, wenn im 
Zeitpunkt der Scheidung der Ehe ein Ehegatte wegen der Betreuung 
eines Kindes unterhaltsbedürftig und nach dem Gesetz auch unter-
haltsberechtigt ist. Der Anspruch auf Unterhalt wegen Betreuung 
eines Kindes darf nicht ausgeschlossen werden. 

Soll allein der Unterhaltsanspruch wegen Betreuung eines ge-
meinsamen Kindes vom Unterhaltsverzicht ausgenommen werden, 
ist also der unterhaltsberechtigte Ehegatte bereit, für die Zeit da-
nach auf Unterhalt zu verzichten, ist das rechtlich zulässig und 
möglich,183 aber nur zu empfehlen, wenn für diesen Ehegatten nach 
der Zeit der Kindesbetreuung der eigene Unterhalt durch Wieder-
aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder in anderer Weise, zB aus Ein-
künften seines Vermögens, sichergestellt ist. 
 
 

Formulierungsvorschlag: 
1. Wir vereinbaren für den Fall der Scheidung unserer Ehe den 

gegenseitigen und vollständigen Verzicht auf die Gewährung 
nachehelichen Unterhalts, auch für den Fall der Not, und 
nehmen diesen Verzicht gegenseitig an. 

2. Nach Scheidung der Ehe kann jedoch der eine Ehegatte von 
dem anderen Unterhalt wegen der Pflege oder Erziehung ei-
nes gemeinschaftlichen Kindes verlangen (§§ 1570, 1573 
Abs. 2 BGB). Für das Maß des Unterhalts gilt § 1578 BGB. 

  
Der letzte Satz stellt klar, dass sich die Höhe des nachehelichen 

Unterhalts nach den gesetzlichen Vorschriften richtet, also auch den 
Krankenvorsorge- und Altersvorsorgeunterhalt (§ 1578 Abs. 2 
1. Var., Abs. 3 BGB) umfasst, der den Rang des Elementarunterhalts 
teilt.184 

Der BGH legt die Vereinbarung, wonach der Ehefrau ein Unter-
haltsanspruch wegen Kindesbetreuung zusteht, dahin aus, dass er 
nicht nur den Anspruch erfasst, der sich im Falle ganztägig notwe-
niger Kindesbetreuung aus § 1570 BGB ergibt, sondern auch den 
Anspruch auf Aufstockungsunterhalt gemäß § 1573 Abs. 2 BGB, 
der neben dem Teilanspruch aus § 1570 BGB tritt, wenn einem Ehe-
gatten eine Teilerwerbstätigkeit obliegt.185 Soweit der der Ehefrau 
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zustehende Unterhalt aus § 1570 BGB zusammen mit ihrem Ein-
kommen aus einer Teilerwerbstätigkeit zur Deckung ihres vollen 
Unterhalts nach den ehelichen Lebensverhältnissen (§ 1578 BGB) 
nicht ausreicht, kommt ein zusätzlicher Aufstockungsunterhalt nach 
§ 1573 Abs. 2 BGB in Betracht. Obgleich der BGH den Aufsto-
ckungsunterhalt als „am ehesten verzichtbar“ bezeichnet hat, kann 
dies m. E. für die Zeit der Kindesbetreuung nicht richtig sein, da die 
Sicherung des Unterhalts des betreuenden Ehegatten letztlich im In-
teresse des Kindes liegt. 

Der Ausschluss von Unterhaltsansprüchen im Anschluss an die 
Kindesbetreuung ist nicht unbedenklich, soweit es um den Unter-
halt wegen Alters, wegen Krankheit oder Gebrechen (§§ 1571, 1572 
BGB) geht, also von dem geschiedenen Ehegatten im Zeitpunkt der 
Beendigung der Pflege oder Erziehung eines gemeinschaftlichen 
Kindes wegen Alters oder Krankheit eine Erwerbstätigkeit nicht er-
wartet werden kann. 

Der BGH hat den Unterhalt wegen Alters und wegen Krankheit 
auf den zweiten Rang des Kernbereichs gestellt, ihn also ehevertrag-
licher Disposition weitgehend entzogen. Das überzeugt nur, wenn 
die Unterhaltsbedürftigkeit ehebedingt ist, also ein Ehegatte im An-
schluss an die Kindesbetreuung wegen Alters oder Krankheit unter-
haltsbedürftig wird. Ist bei Vertragsschluss nicht absehbar, ob ein 
Ehegatte wegen Alters oder Krankheit unterhaltsbedürftig werden 
kann, ist der Ausschluss des Unterhalts jedenfalls wirksam.186 

Für den Fall der Kinderlosigkeit der Ehe ist in dem Formulie-
rungsvorschlag ein Unterhaltsanspruch wegen Alters und wegen 
Krankheit ausgeschlossen. Betreut ein Ehegatte bei Abschluss des 
Ehevertrages bereits ein oder mehrere Kinder und ist abzusehen, 
dass er nach der Betreuungszeit wegen Alters keine Erwerbstätigkeit 
finden wird, sind auch diese Unterhaltstatbestände vom Verzicht 
auszunehmen. Ist die Ehe bei Abschluss des Vertrages kinderlos ist, 
sollte dies vorsorglich erfolgen.   

Formulierungsvorschlag (Zusatz): 
3. Im Anschluss an die Kindesbetreuung kann dieser Ehegatte 

Unterhalt aus anderen gesetzlichen Gründen nur verlangen, 
wenn er bei Beendigung der Betreuung des jüngsten Kindes 
das … Lebensjahr vollendet hat, oder von ihm wegen Krank-
heit oder anderer Gebrechen oder Schwächen seiner körperli-
chen oder geistigen Kräfte eine Erwerbstätigkeit nicht erwar-
tet werden kann (§§ 1571, 1572 BGB). 

 Im unmittelbaren Anschluss an den Unterhalt wegen Krank-
heit oder Gebrechen kann Unterhalt wegen Alters verlangt 
werden, wenn dieser Ehegatte das … Lebensjahr vollendet hat.  

beck-shop.de 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




